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betreffeJ;ld, die Schaffung eines Bundesgesetzes über die 
Förderung von Elektrizitätsversorgungsunternehmungen 
(Elektrizi tätsförderungsgesetz 1969, EFG. 1969) 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen den 

Antrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: . 

Bundesgesetz vom ••••• ,; •••••• über die Förderung von 
Elektrizitätsversorgungsunternehmungen (Elektrizitäts­
.förderungsgesetz 1969, EFG. 1969) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

" § 1 (1) Unternehmungen, die ausschließlich oder über-' 
wiegend zum Zwecke der Stromahgabe an Dritte elektrische 
Energie erzeugen oder leiten (Elektrizitätsversorgungsunter­
nehmungen) können zu Lasten der Gewinne der in den Kalender­
jahren 1970 bis 1979 endenden Wirtschaftsjahre steuerfreie 
Rücklagen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen bilden. 

(2) Die Zuweisung an die steuerfreie Rücklage darf 
40 v.H. des steuerpflichtigen Gew~pnes, der sich vor Bildung 
der Rücklage im jeweiligen \.Jirtsc·hartsjahr aus dem Betrieb 
der Elek~rizitätsv6rsorgungsunternehmung ergGben würde, ~icht 

." 
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übersteig.en. Eine allfällige Gewerbesteuerrückstellung ist von 
dem nach Bildung der Rücklage (Abs. 1) verbleibenden Gewinn 
zu berechnen. 

(3) Die Begünstigung gemäß Abs. 1 kann nur von Steuer­
pflichtigen in Anspruch genommen werden, die den Gewinn gemäß 
§ 4 Abs. 1 'oder § 5 des Einkommensteuergesetzes 1967, BGBl. 
Nr. 268, ermitteln und im selben Wirtschaftsjahr keine In­
vestitionsrücklage im Sinne des § 6d des genannten Gesetzes 
bilden. 

§ 2 (1) Die Rücklage darf nur verwendet werden: 
a) Für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagen zur Er­

zeugung elektrischer Energie, sofern diese Anlagen für die 
Elektrizitätswirtschaft zweckmäßig sind. Ob eine Anlage für 
die Elektrizitätswirtschaft zweckmäßig ist, entscheiaet der 
Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen. Lei Be­
urteilung der Zweckmäßigkeit einer Anlage ist insbesondere 

,. auf die Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung~ §owie auf den 
voraussichtlichen Strombedarf ·Bedacht zu nehmen. In Vorbe­
reit.ung dieser Entscheidung hat der Bundesminister für 

,Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen eine Stellungnahme 
des nach § 7 .Abs. 1 einzurichtenden Elektrizitätsförderungs­
beirates einzuholen; 

b) für die Anschaffung oger Herstellung von Anlagen zur Leitung 
elektrischer Energie; 

c) für den Ersterwerb von Gesellschaftsanteilen an inländischen 
Elektrizitätsversorgungsunternehmungen, soweit diese die 
Mittel zur Anschaffung oder Herstellung von Anlagen nach 
lit.a oder lit.b verwenden; 

d) zur Zeichnung von Teilschuldverschreibungen, die von in­
ländischen Elektrizitätsversorgungsunternehmungen begeben 
werden; 

e) für Baukostenzuschüsse im Sinne des Artikels II. 

Die Bestimmungen nach l!t.a bis e können nebel).einander ange­
wendet werden. Erstreckt si~h· die Herstellung von Wir'tschafts-

. . . . 

gütern des Anlagevermögens im Sinne der lit.a und b Über einen 
Zeitraum von mehr als 12 Monaten, dann kann die Rücklage auch 
für die auf die einz.elnen Jahre der Herstellung entfallenden 
Teilbeträge der Herstellungskosten verwendet werden. 

/+ auf die Verwendung inländischer Kohle 

.. 
-,I 
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(2) Zu den begünstigten Anlagen im Sinne des Abs. 1 lit.a 
und b gehören außer den unmittelbaren Stromerzeugungs- und 
Stromleitungsanlagen ,auch alle Anlagen, die nur mittelbar d'em 
steuerbegünstigten Z\veck dienen, aber zum Betrieb der be­
,günstigten Anlagen erforderlich sind. 

§ 3 (1) Die gemäß § 1 gebildeten Rücklagen sind 
spätestens im dritten, auf das Jahr ihrer BildUng folgenden, 
Wirtschaftsjahr zu verwenden. Nach Ablauf dieses Zeitraumes' 
nicht oder nichtbestimmungsgemäß verwendete Rücklagen 
(Rücklagenteile) sind im dritten Jahr nach ihrer Bildung 
aufzulösen und nachzuversteuern. IrJerden in diesem Wirtschafts­
jahr keine Teilschuldverschreibungen im Sinne des § 2 Abs. 1 
lit.d begeben, dann verlängert sich die dreijährige Frist für 
die" Auflösung und Nachversteuerung der gebildeten Rücklagen 
(Rücklagenteile) bis zur Begebung von derartigen Teilschuld­
verschreibungen, längstens jedoch um vJ'ei tere zwei Jahre. Eine 
nicht besti:mmungsgemäße Verwendung der Rücklage liegt auch 
insoweit vor, als die gemäß § 2 Abs. 1, lit.d erworbenen Teil­
schuldverschreibungen vor Ablauf von zehn Jahren nach ihrer 
Erwerbung veräußert werden. Die Nachversteuerung hat in 
diesam Fall im Jahr der Veräußerung der Teilschuldver­
schreibungen zu erfolgen. 

(2) Bestimmungsgemäß verwendete Rücklagen (Rücklagen­
teile) sind auf Kapitalkonto oder auf eine als versteuert 
geltende freie Rücklage zu übertragen. 

(3) Diß Begünstigu'ngen dieses Bundesgesetzes kommen nur 
solchen Rücklagen zu, die in der Bilanz gesondert ausgewiesen 
und als EFG-Rücklagen bezeichnet sind. Werden Rücklagen 
mehrere Jahre hindurch gebildet, ist jede einzelne Rücklage 
in der Bilanz gesondert auszuweisen. 

(4) Wird der Gcwirln abvJeichend von der Erklärung er-
"mittelt und stellt der Steuerpflichtige 'innerhalb der Rechte...: 
mittelfrist den Antrag, die Rücklage gemäß § '1 dieses Bundes­
gesetzes auf das nach dem ermittelten Gewinn zulässige Höchst­
ausmaß zu erhöhen, so ist einem solchen Antrag stattzugeben. 

,Erfolgt die" ab"lr18ichende Gewinnermittlung nach Ablauf des 
Verwendungszeitraumes (Abs. 1), kann die Verwendung der Rück­
lage, gemäß § 2 Abs. 1 bis zum Ablauf eines Jahr'es nach Ein­
tritt der Rechtskraft "des Einkommen(Körperschaft)steuerbe­
scheides nachgeholt lilerden. 

120/A XI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 3 von 16

www.parlament.gv.at



-4 -

§ 4 (1)lFür die Kalenderjabre 1970 bis einschließli~h 

1979 ernäßigt sich die Gewerbesteu(::r nach düTIl Gewerbekapital 

für den d8r Stromabgabcan Dritte dienenden Teil des Ver­

mögens auf die Hilf tc der ge.setzliche~l' Beträge. 

(2) Für die Kalenderj2.hre 1970 bis 1979 sind bei,Er­

mittlung des .fu.r die Gewerbesteu8r n.ach dem Gewerbeertrag' 

Llußgeblichen SteuerneBbctrages die Hinzurechnunger:.. genäfl § 7 
Z. 1 des Gewerbesteuergesetzes 1953, BGBl.~'~r. 2/195L~, in der 

gelte12den Fassung, (Dauerschuldzin.seri) nur mit ihrem halben 

Wert anzttsetz.on. , 
(3) Die Begünstigup..gen nach Abs. 1 und 2 gelten nur für 

die im § 1 Abs. 1 genannten Unternelll;mngen .. 

§ 5 (1) Unterhält eine Elektrizitätsversorgungsunter­

nehmung auch Betriebe, die nicht der Stromabgabe 2.E Dritte 

dienen, so kann sie die steuerlichen B,~gi.mstigüngen nach 

diesem Bundesgesetz nur da!h~ in Anspruch nehmen, wenn zur 

Ermittlung des der Stromabgabe an'Dritte'dienenden Teiles 

des Unterneln"gens eine gesonderte Buchführung besteht. 

(2) Bei Wärnekraftwcrken, die sowohl Strom als auch 

Vlärme abgeben~ ist der auf die Stromabgccbe entfallsnde Be­

triebsteil nach den Verhältnis des Umsatzes aus der Stroill­

abgab'e zum gesamten Unsatz des Vlärmekraftwerkes festzustellen .. 

§ 6. Die gem.äß§ 8 Abs. 1 'und 3 und § 10 des Elektri­

zitätsförderungsgesGtzes 1953, BGBl.Nr. 113, in der Fassung 

des Bundesgesetzes VOI!i 11. Juli :963, BGBI.fir. 194, er­

worbenen steuerlichen Begünstigungen können während der 

Geltungsdauer dieses Gesetzes nicht in Anspruch genoD.men werden. 

Hingegen bleiben die nach § 8 Abs. 4 des genannten 'Gesetzes 

erworbenen steuerlichen Begünstigungen aufrecht. 

§ 7 (1) Beim Bundesministerium für Verkehr llil.d ver­

staatlichte Unternehmunge.n wird ein Beirat eingerichtet, der 

_die Bezeich..'1.Ung Elektrizitätsförderungsbeirat trägt und vor. 

Entscheidungen gemäß § 2 Abs. 1 lit.a anzuhören ist. 

(2}Der Beirat besteht HUS 1h Mi tgliedern",die vom Bundes­

flinister,ft~ Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen in Ein­

vernepmen I:J.it dem Bundesminister für Finanzen jeweils auf die 

Dauer 'Z0n 3 Jahren bestellt werden. Zu f1itgliedern sind Fach­

leute auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaf~, und zwar 

6 Mitglieder aus dem Bereiche der Verbundgesellschaft und der 
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Sondergesellschaften, 6 f'ii tglieder aus den Bereiche der Landes-
. gesellschaften und je 1 Mi tgliod aus dem Be·r:eiche der 
städtischen und priv'"aten Unternehmungen, zu bestellen. Zu der: 
Si tzungen' des Beirates kann d(:;r BundcsIlinistGr fur Verkehr 
und verstaatlichte UnterushImnge::,. einen Vertreter entsenden. 

(3) Der Beirat '"Jählt aus seiner Mitte ei:::;en Vorsitzenden 
und einen Vorsitzenden-Stellvertreter. Dem Vorsitzenden (bei 
dessen V8rhinderung den Vorsitzend<::;n-Stellvertreter) obliegt es, 
c.er;. :&irc.t:·i:-.:.d.:;stens ein:13.1 in jedL:T1 Kalei.1d..;,;rl:....::lbj ehr zu einer 

ordentlichen Sitzung einzuberufen. Er hat ohne Verzu~ eine 
Sitzung einzuberufen, wenn es der Bundeseinister für Verkehr 
und verstaatlichte Unternebnungen zur Behandlung einer be­
stimmten Angeleger~eit verlangt. 

(4) Der Beirat hat sich eine Geschäftsordnung zu geben, 
in welcher insbesondere die allgehleine AbvIickluEg der Ge­

.schäfte, die Einberufungsfristen, die Beschlußerfordernisse 
und die Form der AbstiI2IDung zu regeln sind. Die Geschäfts­
ordnung ist vom Bu~desmi~ister für Verkehr und verstaatlichte 

1 

Unternehmungen im Einvernehmen mit den Bundesminister fLir 

Finanzen zu genebr::igen. Kocm.t innerhalb einer Frist von 
6 Monaten nach Ko~stituierung des Beirates keine genehmigte 
Geschäftsordnung zustande, so wird .die Geschäftsordnur:g des 
Beirates vom Blli""ldesI2inister fi..~r Verkehr .und verstaatlichte 
Unternehnungen i!'l EinvernebDen.m.it deLi BundesLlinistcr für 

Finanzen festgelegt. '. 
(5) Der Vorsitzende (VorSitzende-Stellvertreter) kann' 

namens des Beirates über das Bundesm~nistcriUD fEr Verkehr 
lli'1d verstaatlichte Unterner...rJ.ungen vom Bundeslastverteiler,von 
den Landeslastverteilern sowie von den Elektrizitätsversorgungs­
unternehmungen alle AuskUnfte ei~Jlolen, die de5 B6irat zur Er­
füllung der ihm in Rahmen ditses Bundesgesetzes obliegenden 
Aufgaben notwendig erscheinen. 

(6) Die Mitglieder des Beirates und der Vertreter des. 

Bundesministers für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
sind, sofern sie nicht schon auf Grund anderer BestiIDLlungen 
dazu verhalten sind, verpflichtet, über alle i1h'1en in Ausübung 
ibrerTätigkeit.bekannt gewordenen knts-, Geschäfts- U!ld Be­
triebsgeheimnisse strengste Verschwiegenheit zu bewahren. Sie 
sind, soweit sie nicht b~amtete Vertreter sind, vom. Bundes':" 
minister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen auf die 
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gewissenhafte Erfüllung- ihrer ObliegenhEüten zu verpflichten." 

"Bei nachgevJies-ener VerletzuilG d8r Verschwiegenheitspflicht hat 

der BundesLlinister für V2rkelu'" und verstaatlichte U-r~"ter....; 

nehrrnL11gendasbetreffende " .Mitglied des Beir8.tes von seiner 

Funktion abzuberufen. '" 

Artikel 11 

"" , 

(1) Wird ein. nD.ch Art. I §2 Abs. 1 lit.a fiit' zweckmäßig 

erklärtes Kernkraftwerk Grricht8t .und erfolgt die FinanziE:rüng 

des Kraftwerkbaues gänzlich oder teihleise in l'/Gge ~ergesell­

schaftsrechtlichen Beteiligung VOll :Slektrizitätsversorgungs.:... 

unter~.ehmungeil, können die der Finl1nzierung des Kernkraftwerkes 

dienenden Beteiligungen auf einen T~~lwert von 60 v.H. der 

Anschaffungskosten abgeschrieben wl~rden. Die Abschreibung ist 

i.ndirekt vorzun:e~en und hat gleicbnäßlg verteilt auf die 

ersten vier Jrurre nach Erwerb der Betei ligung zu erfolgen .. Die 
" " 

Abschreibung der Beteiligung ist in der Bilanz gesondert auszu-

weisen und als Wertberichtigung Ln Sinne dieses Gesetzes zu 

bezeichnen." Voraussetzung ist, daß die sich beteiligenden 

'" Elektrizität sversorgungsunt ernehmungeE ~ie Verpflichtung ei n­

gehen, eine ihrem im. Rahm.en der Beteiligung geleisteten. 

Finanzierungse.nteil entsprechende Stroilllenge aus dem Kernkraft­

werk gegen Ersatz "der Selbstkosten zu beziehen. Die Selbst­

kosten sind in der Weise zu errecruien, daß die" SU1I!I!le -der buch­

mäßigen Aufwendungen für die. insgi;;sunt erzeugte StroTIlli1enge 

einschließlich der Abschreibungen für das Anlageverlilögen um 

die außerordentlichen Erträge, die aus der Auflösung sämtlicher 

in Zusammenhang nit Baukostenzuschussen (Abs. 2) gebildeten 

Rückstellungen entstehen, gekurzt wird. 

(2) \Jerden zur Finanzierung des KerrJcraftwerkes von 

Elektrizitätsversorgungsunternehmung~n nicht rückzahlbare· Bau- . 

kostenzuschüsse geleistet, s9 können diese bei den gewährenden 

]ne~trizitätsverso~g~ng~u!2ternehmungen'gemäß§ 7 des Ein­

kommensteuerges~tzes 1967 gleichnäßig auf das Anschaffungsjahr 

und die folgenden neun Jahre verteilt abg8schrieben werden;.die 

BestiI!ll!lungerr des Abs. 1 über die StroI:labnahDeverpflichtung 

gelten sir21gemäß. 

.. ~. 
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Artikel 111 

Die Kernkraftwerk Plnnungsgesellschaft B.b.H. ist von 
den bundesgesetzlieh geregelten Abgaben vom. Eil1kor.1illen, von 
der Gewerbesteue~ nach dem Gewerbeertr2g und dem Gewerbe- . 
kapital, von der Vernög2nsteuer, von Erbschaftssteuer­
äquivalent sowie von den Kapitalverkehrsteuern befreit. 

Artikel IV 

Mit derVollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich 
des § 2 Abs. 1 lit.a, des § 7 und des Artikels 11 der Bundes­
minister für Verkehr und verstaatlichte UnternehLlungen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und hin­
sichtlich der übrigen Besti~mungen der Bundesminister für 
jinanzen betraut. 

In formeller Hinsicht wolle der Antrag dem Finanz- und 
Budgetausschuß zugewiesen werde,n. 

• j 
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Erläuternde Benerkungen 

Der Ausbau der österreichischen Elektrizitätswirtschaft 
wird seit 40 Jahren durch besondere fiskalische Maßnahnen 
gefördert. Ihren bisher letzten Niederschlag fand die 
Förderung der österreichischen Elektrizitätswirtschaft im 
Elektrizitätsförderungsgesetz 1953, das mit 31.12.1968 
auslief. 

Dieses Gesetz W!lfaßte einerseits stouerlich6 Begünstigun­
gen,_ andererseits die Verpflichtung des Bundes, - das Grund­
kapital der Gesellschaften der Verbundgruppe durch den Erwerb 
von Anteilsrechten jährlich um einen gewissen l?etrag (zuletzt 
um 300 Mio S) aufzustocken. -

Insgesamt flossen der österreichischen Elektrizitäts­
wirtschaft auf Grund des Elektrizitäts.förderungsgesetzes 1953 
-3.450Mio S in Form von Kapitaleinzahlungen zu. Die SteUer- ' 
ersparnisse machten seit Tnkrafttreten des Elektrizitäts­
förderungsgesetzes1953 schätzungsweise 3.700 Mio S aus. Ein 
Teil der Steuerersparnisse wurde im Wege der b.ehördlichen 
Tariffestsetzung an die StroITmbnefu""1er weitergegeben und trug 
dazu bei, die Stronpreise in Österreich auf einen relativ 
niedrigen Niveau zu halten. Die übrigen der österreichischen 
Elektrizi tätswirtschaft im \-Jege des Elektrizi tätsförderungs­
gesetzes 1953 zugute gekomnenen l'1ittel stärkten die Eigen­
kapitalbasis der Elektrizitätsversorgungsunternehnungen und 
förderten so die Durchführung der großen Investitionen, die 

-Zur Deckung des ständig steigenden Strombedarfes erforderlich 
waren. 

Der Stronbedarf läßt auch in Zukunft eine beachtliche 
Zunahme erwarten. b"'ine Verdoppolung des Strombedarfes in 10 
bis 15 Jahren, wie sie von der Energiewirtschaft allgemein 
allgenommen wird, erfordert auch -eine Verdoppelung der derzeit 
-bestehenden Versorgungseir~ichtungen. Der für einen solchen 
weiteren Ausbau der Elektrizitätswirtschaft notwendige 
Kapitalaufwand liegt in einer Größenordnung von etwa 50 
bis 60 :Mrd. S., Um die Eigenkapitalaufbringung der Elektrizitäts­
versorgungsunternehmungen ohnewesentliche·Stcigerungdes 
Tarifniveaus in einer angemessenen Relation- zu diesem be-, 
deutenden Kapitalbedarf zu halten und insbesondere ein 
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liquidi tä,tsgerechtes Verhältnis der Eigen...Ji ttel zum Gesamt­
kapitalbedarf herzustellen,' sind auch in Zukunft Kapital­
aufstockungen durch die Akti jnäre der Elektl.'izi tätswirtschaft 
und steuerliche Begünstigungen Grford€rlich. Furdie besonderen 
steuerlichen Begunstigu'ngen der österr8ichi sehen Elektrizi täts­
wirtschaft soll des gegenständliche G(;setz maßgebend sein. 
Eine uneingeschränkte Förderung ist allerdings nur für den Bau 
von 'Übertr?.gungseinrichtungen (Leitungen, Unspanm'Jerken u.ä. ) 
vorgesehen, deren elektrizitätswirtschaftliehe ZweckDäßigkeit 
von Haus aus als gegeben betrachtet wird. Für die Begunstigung 
von StroI!l.erzeugungsanlagen. ist eine vorn: Bundesminister für 
Verkehr und verstaatlichte UnternehDungen im Einvernehmen ~it 
dem :Bundesninister fl.'r Finanzen abzugebende Erklärung über die 
elektrizi täts'\'lirtschaftliche ZvJecla:.äßigkei t der Investition 
erforderlich. In Verfahren zur Feststellung der Zweckmäßigkeit 
ist ein neu zu schaffendes GreniUB von Fachleuten der 
Elektrizi tätsvlirtschaft mit df7r Bezeichnung Elektrizi täts- .' 
förderungsbeiratanzuhören. 

Im übrigen werden in diesen Gesetz, anders als im 
Elektrizitätsförderungsgesetz1953, für alle österreichischen 
Elektrizitätsversorgungsunt'ernBhnungen einheitliche Be-
günst i glli'1gsbe stimmungen . festgelegt. D2bcü '\'mrde darauf Bedacht 
genor.lIllen, daß die steuerlicherr Begünstigungen nicht nur für 
jene Unternehuiungen Interes's'e -bieten, die· einen entsprechenden 
Ertrag aufzuweisen haben. Eine Reduktion der Gewerbesteuer, 
deren BeEessungsgrundlage sich u.a. nuch auf die Dauersc.hulden 
und Dauerschuldzinsen erstreckt, soll vielmehr den weniger, 
ertragr€;:ichen Elektrizi,tä-csversorgungsunternebmungen ebenfalls 
eine wirksane Investitionsförderung zuteil werden lassen. 

Aus wi~tschaftlicher und technischer Sicht ergibt sich.in 
zunehmendem Maße die Notwendigkeit ,für die Erzeugung' 
elektrischer Energie auch die Atomkraft nutzbar zu machen. Da 
nun die erstnaligeErrichtung eines Kernkraftwerkes nicht nur 
bedeutende finanzielle Mi,ttel erfordert, sondern auch ein er-

'hebliches Risiko· in sich birgt, sind in Art.· 11 dieses Ge­
setzes besondere steuerliche Begünstigungen bei gesellschafts­
rechtlichen Beteiligungen an ,einem solchen. Projekt und für Bau­
kostenzuschüsse vorgüsehen. Aus den gleichen Erwägungen wurde 
in Art • II:-J: dieses Gesetzes die Kernkraftvlerk Planungsgesell­
sche.ft ru.baR., die sich" Bit der Durchführung von Studien und 
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'Untersuchungen zur Erstellung eines Proj8ktes für das erste 
Kernkraftwerk deröffEHJtlichen E18ktrizi tätsvcrsorgung Oster­
.reichs beschäftigt, von verschiedenen Abgaben befreit. 

In einzelnen wird bCflerkt: 

Zu § 1. Die Möglichkeit der Bildung von steuerfreiep Rucklagen 
steht grundsätzlich allen Blektrizitätsversorgungsunter­
nehmungen offen. Voraussetzung für die G0wä~~ung der Be­
günstigung ist, daß der erzeugte oder weitergeleitete 

. Strom ausschließlich oder Überwiegend an Dritte abge­
geben wird. Unterneooungen, die Strom in 8rster Linie 
für den Eigenbedarf erzeugen, können daher die Be­
günstigungen nach diesen Bundesgesetz nicht in Anspruch 
nehmen. Gew:inne von Nebenbetrieben, wie z. B. Hotels, 
Sägewerken oder Mühlen, können nicht zur Bildung von 
s.teuerfreiE::n Rücklagen nach dieseIlJ. Bundesgesetz ver­
wendet werden. Wärmekraftwerke können nur den aus der 
Stronabgabe resultierenden Gewinn der Bücklagenbildung 
zugrunde legen. 

Die Rücklagen können in den 10 \1irtschaftsjahren 

gebildet "Ierden, die in den Kalenderjahren 1970 bis 
1979 enden, und zwar unter der Voraussetzung, daß die 
Gewinnerni ttlung durch Betr-iebsvernögensvergleich er­
folgt und in jeweils selben Jahr keine Investitions­
rücklage in Sinne des § 60. des EinkomnenstGuergesetzes 

.1967 gebildet "lird.Die· Höhe der Rücklage darf 40 v.H. 
dbS in den einzelnen Wirtschaftsjahren erzielten Ge­

"Iin~les der Elektrizität sversorguIlgsunternehInungen nicht 
übersteigen. 

Aus den ausdrücklichen Ausschluß der Bildung einer 
Investi tionsrücklage nac·h § 6d Einkomnenstouergesetz 1967 
ergibt sich argumento e contrario, daß die übrigen Be­
stiTIlDU!lgen d8S EinkoDI.1Cmsteuergesetzes über die Gewinn­
ermittlung unberÜhrt bleiben. 

Zu § 2. Die genäß § 1 gebildeten Rücklagen sind keine freien 
Rücklagel1.. Ihre Steuorfreihei t ist vielmehr an die Ein­
haltung bestinmter Bedingungen geknüpft, die im Gesetz 
zwingend vorgeschrieben sind. 

Eine wesentliche Bedingung liegt darin, daß die 
\ 

Rücklage nur für die in § 2 Abs. 1 _unter lit.a bis e 
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genanntE:n Zwecke verwendet werde:::. darf.. Grundlage für 

die Verwendung dBr in der Rücklage gesaL11IleltenIVIi ttel 
· . : . 

ist, daß diese uI1ni.:;telbar oder r:li ~.;telbar (im Woge von· 

Beteiligungen usw .. ) zur Anschaffung oder Herstellung 

sqlche.r Stronerzcugungs- oder VerteilungsL.:.nlagen ver­

wendet werden, die für die Elektrizi t;it sv-Jirt schaft 

zweckLäßig sind. BGi· Verteilungsa~2lag8nist die Zweck­

mäßigk,eitin jedem Fall als gegeb8Il nnzunehnen. Für 

StroneJr'zeugungsanle.geu ist zu:s WirksEu:J.werden der st ouer-: 

lichen Begünstigungen eine ZW8cknäßigkeitserklärung 

erforderlich. Die Erklärung ist vor.: Bundes1!1.inister für 

Verkehr und verstaatlichte Unternehnungcn im Einver­

nehnen ci t deh Bundesm.inister fur l?inanzen abzugeben, 

· wobei insbesondere auf die \Jirtschaftlichkei t der 

Stronerzeugung sowie auf den vorc,ussichtlichen Stron­

bedar.f Bedacht zu nehnen ist. In Zuge des Verfahrens 

zur Feststellung der Zweckr:läßigkeit ist vom Bundes­

rr'.inisf;:er für Verkehr und verstaatlichte Unternebnungen 

. ein aus F2chleuten der i:lektrizi tätswirtschaft zu­

sammengesetzter ·"13eirat anzuhören, der ueter der Be­

zeichnung Llektrizitätsförderungsbeirat eigens zu 

dieser: Zweck geschaffsnwi~d. 
Zu § 3. Die Rücklage !J.uß inn.crhnlb ei!l2-s Zoitraumes von 

3 Jahren, gerec11net vom. Zeitpunkt ihrer Bildung, 

widr~ungsgenäß verwendet werden. Sie kann auch ,für 

solche Aufwendungen, die vor der Bildung <;lerRiicklage 

geDacht werden, verwendet werden, ". sOViei t diese Auf-

.. wendungen nach den 31. Dezenber 1969 ·erfolgen. Bei 

nicht zeitgerechter Vürwendung der Rücklage hat die 

· Auflösung und NachversteuerUlig der Rüeklagebzw. der 

, entsprechenden Rücklagenteile is dJri tten Jahr nach 

ihrer Bildung zucrfolg0n. Knnn eine Rücklage im 
" " 

3. Jahr nach ihrer Bildung nicht aufgelöst werden,. 
" . 

weili? diQseraJahr keine Teilschuldverschreibungen 

inländischer. Elektrizitätsversorgungsunternebmungen 

begeben werden, dann verlängert sich die dreijährige 

. Frist für die Auflösung und Nachversteuerung bis zur 

-BegebUng derartiger Teilschuldverschreibungen, 

l13.ngstens jedoch um ... iei t '3re zwei Jahre .. Diese Be-. , 

stir:n:mng dient den Schutz von Unt~rnehnungen, die in 
" 
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d~r Absicht, T<::;ilschuldverschreibungen zu erwerben, 
Rücklagen gebildet haben, in dritten Jahr nach Bildung 

der Rücklagen jedocr. :co.ngels entsprechender Begebung 
keine Möglichkeit zun Erwerb derartiger Teilschuldver­
schreibungen haben. ID. 4. und 5. lrJirtschaftsjahr ist 
daher eine widnungsgemäße VerwendQng der Rücklage nur 
für die Anschaffung 'von Teilschuldv(::rschreibungen 

nöglich. Die Nachversteuerung erfolgt ohne Rücksicht 
auf die für'die nicht zeitgerechte Verwendung ~aß­
geblichen Gründe (:c.angelnder Baubeschluß, verspäteter 
Baubeginn usw.). Eine nicht bestinnungesgenäße Ver­
wendung der Rücklage hat gleichfalls deren Auflösung 
und. Nachversteuerung zur Folge. 

Zur Erleichterung der Kontrolle nüssen die Rück­
lagen in Sinne dieses Bundesgesetzes in der Bila!lz' als 

. , 
EFG-Rücklagen bezeichnet werden und nit der jeweiligen 

, . Jahreszahl, die auf den Zei traun ihrer Bildung Bezug 

ni:oI:l.t, versehen sein. Unter Bilanz im Sinne dieses 
Bundesgesetzes .,ist die in den Handelsbüchern des Unter­
nehoens eingetragene Bilanz zu verstehen. 

Zu § 4. Die Gewerbesteuer nach den Gewerbekaptial wiL'd für d.ie 
in den Kalenderjahren 1970 bis 1979 endenden Wirtschafts­
jahre insoweit auf die Hälfte der- gesetzlichen Beträge 
ernäßigt? als sie auf jene Betriebsteile entfällt, die 
der Stromabgabe an Dritte dienen. 

Die Gewerbesteuer nach den Gevwrbeertrag wird, so­
weit sie sich aus den Jahresgewinn der 'Unternehnung 
errech..'1et, bereits durch die Möglichkeit der Rück·, 

iagenbildung reduziert. Eine weitere Ernäßigung erfolgt 
dadureh,daß die bei ErL1ittlung der Benessungsgrundlage 
dem Gewerbeertrag hinzuzurechnenden Dauerschuldzinsen 
nu'r Dit den halben vlert anzusetzen sind. Danit wird 
praktisch die gesallte Gewerreertragsteuer für Elektri­
zitätsversorgungsunternehoungen ernäßigt. Nebenbetriebe 
falle~ nicht unter diese Bsgünstigung. 

'Da die Elektrizitätsyersorgungsunternehnungen 
bereits geTIäß § 3 Abs. 1 Z.3 V~rTIögensteuergesetz von 
der Vernögensteuer befreit sind, braucht die in § 5 
lit.a EFG. 1953 vorgesehene Begünstigung hinsi.chtlich 
der Vernögensteuer in das nunuehrigeGesetz nicht über-
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normen werden~ 
Zu § 5. Unterhält eine Elektrizitätsversorgungsuntcrnehnung 

auch Nebenbetriebe ~Sägewerke, Mühlen, Hotels, ~n­
stallationsbetriebe und ähnliche), ist eine auf die 
Stronabgabe bezogene gesonderte Ernittlung des Ge­
winnes (Gev.,€rbeertrages) und des Gewerbekapitals 
-durchzuführen. 

Zu § 6. Die BestihlTIUngen der §§ 8 und 10 des Elektrizitäts­
förderungsgesetzes 1953 sahen vor, daß für begünstigte 
Anlagen auf die Dauer von 20 Jar~en ab Betriebsbeginn 
nur diz::; Hälfte der auf sie entfallenden Körperschaft­
und Gewerbesteuer zu entrichten ist. UD eine Doppelbe­
günstigung zu verneiden, sind die betreffenden Anlagen 

,. in den Kalenderjahren 1970 bis 1979 nur nach den Be-
stinnungen des Elektrizitätsförderungsgesetzes 1969 zu 

_. begünstigen. Beginnend oi t deD Kalenderjahr 1980 leben 

die Begünstigungen des Elektrizitä~sförderungsge­
setzes 1953 für die dann auf die 20-Jahresfrist etvJa 

. noch verbleibende Zeit wieder auf. Für Anlagen, ni t 
deren Bau bis ZUlJ. 31.12.1968 begonnen wurde, bleibt 
die Befreiung von der Gewerbesteuer während der Bauzeit 
auf Grund des § 8 Abs. L~ des Elektrizi tätsförderungs­
gesetzes 1953 aufrecht . 

. Zu § 7. Genäß den Bestionungen des § 2 Abs. 1 lit.a ist bei 
StroDerzeugungsanlagen ZUI{. Wirksanwerden der steuer­
lichen Begünst~~n dieses Bundesgesetzes eine Er­
klärung über die elektrizitätswirtschaftliehe Zweck­
oäßigkeit der betriffenden Anlage erforderlich. Die 
Zwecknäßigkeitserklärung ist von Bundesninister für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehnungen in Einver­
nehnenmit den Bundesninister für Finanzen abzugeben, 
wobei der BundeSl~inister für Verkehr und verstaatlichte 

-
Unterneooungen in_Vorbereitung seiner S"lIellungnahrle 
einen Fachbeirat anzuhören hat •. D:teser Beirat, der die 
Bezeichnung. "Elektri zi tätsförderungsbeirat ,. trägt, 
,wird, eigens zu diesen Zweck beim Bundesninisteriun für 

. Verkehr und verstaatlichte UnternebBunge'neingerichtet 
und setzt sich aus 14 Fachleuten der Elektrizitäts­
wirtschaftzusaTI'..nen, die vom BundesIlinister für Verkehr . ' 

und verstaatlichte Unternehnungen ir2 Einvernehnen nit 
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. Glem BundesElinister für Finanzen jeweils auf die Dauer 
von 3 Jahren bestellt werden. Die Auswahl dieser 
14 Mitglieder ist sc vorzunehDen,·d.aß 6 I"litgTieder aus 
den Bereich der Landesgesellschaften und 6 I"litglieder 
aus den Bereich der Verbundgruppe kormen; je ein 
weiteres Yli tglied ist aus der:: Bereich der städtischen 

.. und der privaten E18ktrizitätsversorgungsunter­
nehr!ungen zu bestellen. Der Bundeseinister für Verkehr 
und verstaatlichte UnternehL-:ungen hat das Recht, zu 

den Sitzungen des Beirates einen Bee~ten zu entsenden, 
der jedoch nicht f1i tglied des Beirates ist • 

. D.er Beirat hat Dindestens eiI1.Ilal in Halbjahr zu 
einer Si tzung zusa..~enzutreffen. Unabhängig davon hat 
der Vorsitzende des Beirates bzw. der Vorsitzende-Stell­

.vertreter dann unverzüglich eine Sitzung ein~uberufen, 
wenne.'3 der BundesTIinister für Verkehr und verstaat­
lichte UnternehDungen verlangt. 

Der Beirat hat sich eine Geschäftsördnung zu 
geben, die insbesondere die allgomeine Abwicklung der 
Geschäfte, die Einberufungsfristen und die Be:schlußer­
fordernisse (Beschlußfähigkeit und StiITI1verhältnis) 
reg61t und vom BundesDinist8r flirVerkehr und ver­
staatlichte Unterne!:'..nungen .in Einverne:l:lDen Bit den. 
BundesL~ini ster für Finanzen zu genebrägen ist. KOtJ.TIt 
innerhalb einer Frist von·6 Monaten nach Konstituierung 
des Beirates keine Einigung über eine.GGsc:tläftsordnung 
zustande oder wird die GenehDigung nicht erteilt, wird 
die Geschäftsordnung der B?irates von Bundesninister 

··für Verkehr und verstaatlichte UnternehDungen im. 
Einvernebnen nj;t den Bundesninister für Finanzen er­
la~>sen. 

Unbeschadet der in § 5 des 2 .. Verstaatlichungsge­
setzes der Verbundgosellschaft übertragenen Aufgaben 
hat der Beirat das Recht, über das Bundesninisteriun 
für Verkehr und verstaatlichte UnternehTIungenalle 
für. seine Tätigkeit in Rahnen dieses Bundesgesetzes 
erforderlichen Auskünfte vOD.Bundeslastverteiler, von 
den Landeslastverte;Llern sowie von den einzelnen 
Elektrizität sve.rsorgungsunternehnungen einzuholen. 
Dioses Recht auf Auskunftserteilung erfordert auch die 
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gesetzliche Nornierung einer entsprechenden Ver­
schwiegenheitspflicht der Beiratsnitglieder. 

Zu Art. 11. Da die Errichtung eines Kernkraftwerkes bedeutende 
finanzielle l"'dttel erfordert, ist die Finanzierung 
eines solchen Bauvorhabens in \-Jege gesellsche.fts-

·rechtlicher Beteiligung anderer Elektrizitätsver­
sorgungsunternehnungen vorgese.qen. In Hinblick auf die 
besondere Bedeutung, die e'inenderartigen Projekt für 
die' gesante österreiclrische Elektrizitätswirtschaft 

.' 

zukonnt-, soll das erhebliche Risiko, welches nit der 
erstr.1aligen Errichtung eines Kernkraftwerkes verbunden 
ist, auch auf steuerlicher.1 Gebiet Berücksichtigung 
finden. Es wi;rd daher· den sich beteiligenden Elektri­
zitätsversorgungsunternebIJ.ungen die Möglichkeit geboten, 
ihre Beteiligungen auf einen Teilwert von 60 'v.H. der 
Anschaffungskosten abzuschreiben, und z't-mr gleichnäßig 
verteilt auf die ersten vier Jahre nach deren Erwerb~ 
Voraussetzung für diese Steuerbegünstigung ist aller-

. dings, daß die sich beteili.genden Elektrizi tätsver­
sorgungsunternehoungen die Verpflichtungcingehen, eine 
ihren in RahDender Beteiligung geleisteteR'Finanzierung~ 

.' 'anteil entsprechende Strorme'nge aus den Kernkraftwerk 
gegen Ersatz der Selbstkosten z.u beziehen. 

Die Bestinnungen der beiden letzten Sätze des 
.~bs. l' über, die Errechnung der Selbstkosten b~zwecken 
eine einheitliche Stronpreisernittlung für die ges~te 
erzeugte stro~enge, unabhängig davon, in welcher Art 
und in welchen Ausnaß sich die Partner des Kernkraft­
werkes an diesen beteiligen. 

Das Gesetz sieht außerdem eine 'begünstigte Ab-
. schreibung von nichtrückzahlbaren Baukostenzuschüssen 
:vor. Damit soll nicht nur für gesellschaftsrechtliche 
Beteiligungen, sondern auch für auf Dauer bestirmte 
Kapitalzuführungen anderer Art einsteu~rlicher Ar~eiz 

I . . 

geboten v18rden. Neben der begürl$tigten Abschreibung ist 
eine vorzeitige Abschreibung genäß § 6c EinkolJillensteuer­
g~setz 1967 nicht zulässig; 

• 

.. 

, I 
I 
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Zu Art. 111. Die in allgeneinen Teil dargelegten Ausführungen über 

die Bedeutung der Errichtung eines Kernkraftwerkes sind 
auch für die Befreiung der Kernkraftwerk Planungs­
gesellschaft Il.b.H. von den Abgaben. VOll Einko:o.nen, von 
der Gewerbesteuer nach den Gewerbeertrag und den Ge­
werbekapital, von der VerIilögensteuer, von Erbschafts.­
steueräquivalent sowie von den Kapitalverkehrsteuern 
naßgeblich. 
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